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Förderungsmassnahmen im Bereich Film 
 
Am 15. November 2004 ist die «Zürcher Filmstiftung» gegründet worden, welche künftig als auto-
nome Institution im Bereich der Filmförderung aktiv sein wird und damit die bisherige Filmförderung 
von Kanton und Gemeinden ablösen wird. 
 
Die Filmstiftung unterstützt in erster Linie Pro-
jekte, die einen Bezug zum Kanton Zürich 
haben. Dieser ist gegeben, wenn der Film im 
Kanton realisiert wird, die Produktionsgesell-
schaft seit mindestens zwei Jahren im Kanton 
domiziliert ist oder der Autor bzw. die Regis-
seurin seit mindestens zwei Jahren ihren 
Wohnsitz im Kanton Zürich hat. 

Möglich ist ebenso die Unterstützung von mi-
noritären Koproduktionen, sofern sie einen 
besonders starken Bezug zum Kanton Zürich 
haben. 

Die Anträge werden nach Eingang durch die 
Geschäftsstelle auf die Einhaltung der formel-
len Voraussetzungen geprüft und bei Annahme 
je nach Genre durch die Fachkommission 
Spielfilm oder durch die Fachkommission Do-
kumentarfilm inhaltlich beurteilt. Bei einem 
abschlägigen Bescheid kann ein Antrag höchs-
tens noch ein zweites Mal eingegeben werden, 
sofern sich gegenüber der ersten Eingabe 
wesentliche Projektänderungen ergeben ha-
ben. Die Entscheide sind endgültig, die An-
tragsteller/innen haben aber Anspruch auf eine 
mündliche Begründung durch den von der 
Fachkommission bezeichneten Referenten. 
 
Beitragsgesuche für den Bereich Film müs-
sen deshalb nicht mehr an die Stadt Winter-
thur eingereicht werden.  
 
Gesuche sind zu richten an: 
 

Zürcher Filmstiftung 
Neugasse 10 
8005 Zürich 

 
Nähere Informationen erhalten sie auch auf 
der Hompage der Zürcher Filmstiftung: 
 
>>>  http://www.filmstiftung.ch
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